
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/10/19 88/01/0065
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.10.1988

Index

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

WaffG 1986 §12 Abs1;

Rechtssatz

Der Umstand, dass eine Person in ihren Drohungen und von Hass geprägten Schriftsätzen nicht ausdrücklich die

Verwendung von Wa:en angekündigt hat, lässt keineswegs den Schluss zu, eine Gefährdung der ö:entlichen

Sicherheit durch missbräuchliche Verwendung von Waffen sei nicht zu befürchten.
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